
Basierend auf dem Entscheid der Einwohnergemeindeversammlung vom 26. November 2018
wurden die Preise für die Abgabe von Trink- und Brauchwasser an Haushaltungen, Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetriebe sowie an die Industrie angepasst.

Abwasser-Kanalisationsbenutzungsgebühr Neuenhof

Die ARA-Gebühr wird aufgrund der bezogenen Trinkwassermengen berechnet. Die Minimalge-
bühr pro Jahr beträgt CHF 120.00 (inkl. MWST) und wird im Auftrag der Gemeinde Neuenhof 
verrechnet.Wer Regenwassernutzungsanlagen (Toilettenspülung, Waschmaschine usw.) besitzt, 
bezahlt CHF100.00 Pauschal / Jahr / Wohnung.

Die ARA-Gebühr wird durch die Elektrizität Wasser Neuenhof ewn gleichzeitig mit dem
Trinkwasserverbrauch in Rechnung gestellt und an die Gemeinde Neuenhof überwiesen.

ARA-Gebühr CHF/m³ 1.40

exkl. MWST inkl. MWST

1.44

Elektrizität Wasser Neuenhof ewn
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Preise Wasser exkl. MWST inkl. MWST

Wasserpreis CHF / m³ 1.00 1.026

Grundpreis pro Jahr

Einfamilienhaus 175.00 179.55

Mehrfamilienhaus pro Wohnung 140.00 143.64

Gewerbehaus ohne eigene Messstelle 175.00 179.55

Grundpreis pro Jahr für Industrie- und Gewerbebetrieb mit eigener Messstelle

Zähler-Nennweite DN (Zoll) Max. Durchfluss QMAX

20 mm (¾“) 5 m³ / h 420.00 430.92

25 mm (1“) 7 m³ / h 588.00 603.29

32 mm (1¼“) 12 m³ / h 1008.00 1034.21

40 mm (1½“) 20 m³ / h 1680.00 1723.68

50 mm (2“) 30 m³ / h 1680 1723.68

Preise Wasser


